
SALACHER TENNISCLUB e.V. 
 

Mietvertrag für das Clubhaus  
„an ein Vereinsmitglied“ 
 
Zwischen 
 
Salacher Tennisclub e.V. 
Vertreten durch: Rolf Hofele im Auftrag der Vereinsleitung 
Adresse: Baumgartenstr. 23 - 73084 Salach 
Telefon: 0171/5225132 
(nachfolgend “Vermieter” genannt) 
 
Und 
 
Name des Mieters: _____________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________________________ 
 
Adresse: _____________________________________________________ 
 
Telefon: ______________________________________________________ 
 
E-Mail: _______________________________________________________ 
 
(nachfolgend “Mieter” genannt) 
 
§1 Mietgegenstand 
 
Der Vermieter vermietet dem Mieter das Clubhaus des Salacher TC e.V. zur einmaligen Nutzung am: 
 
Datum: ___________________ 
 
Die Nutzung umfasst die Räume: 

• Aufenthaltsraum 

• Küche 

• Sanitäranlagen 

• Außenbereich (Terrasse, Grill) – ohne Tennisplätze 

• Sonstiges: _________________________________________ 
 
§2 Mietzweck 
 
Die Räume werden ausschließlich zur Durchführung folgender Veranstaltung gemietet: 
[z. B. private Feier, Geburtstag, etc.] 
 
Eine Untervermietung oder gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet. 
 
§3 Mietpreis 
 
Der Mietpreis beträgt: 175,- € exkl. Reinigung (Reinigung erfolgt durch Mieter) 
 
 
 

 



 
§4 Pflichten des Mieters 
 
Der Mieter verpflichtet sich: 
 

• dass das Clubhaus nach Veranstaltungsende (spätestens um 12:00 Uhr am Folgetag), wieder sauber und 
aufgeräumt ist (Tische und Stühle wieder in die übliche Form stellen, Dekorationen usw. wieder entfernen), 
inklusive Fußboden nass raus wischen. 

• dass Geschirr und Gläser gespült und wieder eingeräumt werden. 

• dass Leergut, Flaschen usw. weggebracht werden. 

• Müll in die dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen (größere Mengen Müll müssen selbst entsorgt 
werden). 

• dass keine Lärmbelästigungen auftreten (Feuerwerke oder andere Aktivitäten innerhalb oder außerhalb des 
Hauses sind nicht erlaubt). 

• Beschädigungen unverzüglich zu melden. 
 
§5 Haftung 
 
Der Mieter haftet für alle Schäden, die durch ihn, seine Gäste oder durch Dritte im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung entstehen. Der Verein übernimmt keine Haftung für mitgebrachte Gegenstände oder Personen. 
 
§6 Schlüsselübergabe 
 
Die Schlüsselübergabe erfolgt nach Absprache mit dem Vermieter, ca. 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn. 
Die Rückgabe erfolgt spätestens 2 Tage nach Veranstaltungsende. Die Übergabe entfällt, insofern das Vereinsmitglied 
bereits einen Schlüssel besitzt. 
 
§7 Sonstiges 
 
Dem Mieter ist es erlaubt, die Kücheneinrichtung zu benutzen und seine eigenen Getränke mitzubringen. Clubeigene 
Getränke können zu den üblichen Preisen aus den Automaten gekauft werden. 
 
Individuelle Absprachen: 
 
 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum: ______________________________________ 
 
 
Unterschrift Vermieter: _____________________________ 
 
 
Unterschrift Mieter: ________________________________ 
 

 
 
 


